
        Stand: 11.12.2022 

 
 
Prüfung Chancen-Aufenthaltsrecht bei der Kreisausländerbehörde beim Landratsamt Reutlingen 

Landratsamt Reutlingen   Mail asylrecht@kreis-reutlingen.de     Hotline 07121 / 480-2553   Mo - Fr  10:00 Uhr bis 11:30 und Mo - Do 14:00 Uhr bis 15:00 Uhr 

 
Grün:  Anteil Person mit Duldung 
Gelb: Anteil Ausländerbehörde 

 
 

Antrag
an asylrecht@kreis-

reutlingen.de 

Prüfung in der 
Ausländerbehörde

Terminvergabe zu 
persönlicher Vorsprache

Persönliche 
Vorsprache

Aushändigung 
Aufenthaltserlaubnis

Der formfreie Antrag muss 
von Antragsteller oder von 
bevollmächtigter Person per 
E-Mail gestellt werden. 
 
Wenn vorhanden, senden 
Sie uns bitte zusätzlich 
Nachweise: 
 
 Schul-/ Ausbildungs-/ 

Studienabschluss 
 Sprachkenntnisse 
 Orientierungskurs 
 Arbeitsvertrag 
 Lohnabrechnungen der 

letzten 3 Monate 
 Schulbescheinigungen 
 ehrenamtliches 

Engagement 

 

Wenn die 
Voraussetzung für 
die Erteilung 
eines 
Aufenthaltstitels 
vorliegen, melden 
wir uns bei 
Ihnen mit einem 
Terminvorschlag.  

 

Wir prüfen für Sie,  
ob ein 
Aufenthaltsrecht 
nach  
- § 104c 
- § 25a oder § 25b  
erteilt werden kann 
 
Wenn Unterlagen 
fehlen oder 
Voraussetzungen 
für die Erteilung 
nicht erfüllt sind, 
kommen wir auf 
Sie zu! 

 Abgabe von biom. 
Lichtbild und 
Fingerabdrücken 
für die Bestellung 
des elektronischen 
Aufenthaltstitels 
(eAT) 
 

 Bekenntnis zur 
freiheitlich 
demokratischen 
Grundordnung 
 

 Hinweise zu  
§ 25a oder § 25b 
AufenthG 

 

Sobald der eAT 
bestellt und von der 
Bundesdruckerei an 
uns geliefert wurde, 
erhalten Sie einen 
PIN-Brief von der 
Bundesdruckerei 
oder eine E-Mail 
von uns.  
 
Nun können Sie 
über unsere 
Homepage den 
Abholungstermin 
buchen und Ihren 

eAT abholen. 

mailto:asylrecht@kreis-reutlingen.de

